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Vorwort

Der traditionelle Nationalstaat und die ihm zugrundeliegende Verfassung sind 
von Globalisierung und Digitalisierung herausgefordert, denn bisher fehlen 
geeignete Rechtsinstrumente, welche für geordnete Verhältnisse sorgen und 
gleichzeitig ausreichend Flexibilität gewähren im Umgang mit dem sich rasant 
weiterentwickelnden Regulierungsbedarf. Hinzu kommen globale Herausfor-
derungen, welche den Rahmen der nationalstaatlichen Kontrolle überschreiten 
und deren Bewältigung internationale Kooperation verlangt. Gerade demokra-
tische Nationalstaaten erscheinen bisweilen plan- und ratlos in ihrem Versuch, 
den gegenwärtigen Herausforderungen zu begegnen.

Die sog. „Krise der Demokratie“ zeigt sich insbesondere im weltweit zuneh-
menden Vertrauensverlust der demokratischen Institutionen. Dieser Vertrau-
ensverlust steht in Verbindung mit der Globalisierung und der Digitalisierung: 
Beides trägt zur schwindenden Macht rein nationaler Institutionen bei  – die 
Demokratie miteinbegriffen. Rein nationale demokratische Institutionen und 
Verfahren greifen vermehrt ins Leere, vermögen ihren Zweck nicht mehr zu 
erfüllen und verlieren damit bis zu einem gewissen Grad ihre ursprüngliche 
Daseinsberechtigung. Bisweilen wird deshalb gar am Überleben der Demokra-
tie im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung gezweifelt. Die demo-
kratische Staatsform sei schlicht den Herausforderungen der Gegenwart nicht 
mehr gewachsen. Oder in anderen Worten:1

„The bordered nation state was no match for the borderless global system even if it want-
ed to challenge it. And it did not. Rather it became an enabler, cheerleader, devotee of the 
very instrument that denuded its authority to protect its citizens from threats to the 
public and social order.“

Dies ist der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, denn das Recht hält eine 
wesentliche – gerne unterschätzte – Rolle in der Stabilisierung der demokrati-
schen Institutionen im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung inne. 
Diese Rolle soll hier am Beispiel der Schweiz näher untersucht werden.

In den gut acht Jahren, in denen ich an diesem Buch geforscht und geschrie-
ben habe, sind die Sollbruchstellen der demokratischen Staatsform immer deut-
licher zutage getreten. Heute können wir den Zerfall demokratischer Kultur 

1  Wachtel, Transnational Institute, 21.  Februar 2021: https://www.tni.org/en/article/glo 
balization-and-decommissioning-democracy (zuletzt besucht am 25.  August 2025).

https://www.tni.org/en/article/globalization-and-decommissioning-democracy
https://www.tni.org/en/article/globalization-and-decommissioning-democracy


VIII Vorwort

vielerorts live mitverfolgen. Diese Arbeit bietet einerseits eine Erklärung für 
diesen Zerfall und andererseits Lösungsansätze, die dem Schutz und Erhalt der 
demokratischen Staatsform dienen. Ich bin deshalb überzeugt, dass sich ein 
Blick in dieses Buch nicht nur für die gegenwärtige, sondern auch für künftige 
Generationen lohnt – in der Schweiz und darüber hinaus.

Dieses Werk stand im direkten Wettbewerb mit Vorlesungen, Gutachten, 
Prüfungskorrekturen, Publikationen und Forschungsarbeiten aller Art, sowie 
mit den Bedürfnissen meiner Kinder, dem Rekonvaleszenzbedarf meines Man-
nes, dem mit der COVID-19 Pandemie einhergehenden generellen Aufwand auf 
allen Ebenen, den Höhen und Tiefen des Lebens ganz allgemein und selbstver-
ständlich immer auch mit dem Ruf der Berge. Zum Glück habe ich auf diesem 
Weg viel Unterstützung erfahren. 

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Judith Wyttenbach für die Begleitung 
durch die Jahre, ihr punktgenaues Feedback sowie ihr unerschütterlicher Glau-
be an dieses Projekt, der mich streckenweise mitgetragen hat. Ebenso danke ich 
Prof. Dr. Axel Tschentscher, dessen eine Bemerkung bei mir eine ganze Kette 
von Überlegungen auslöste, zum Umgang mit Scherbenhaufen-Referenden und 
zur Generationengerechtigkeit als Staatszweck. Beiden danke ich herzlich für 
die rasche Begutachtung der Arbeit.

Ich habe unzählige inspirierende, kritische und ermutigende Gespräche über 
diese Forschungsarbeit geführt, mit Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen 
und Freunden, im Rahmen von Vorträgen, beim Kaffee oder am Telefon. Be-
sonders in Erinnerung bleibt mir der Austausch mit Prof. Dr. Matthias Oesch, 
immer wieder in Zürich und am Telefon, mit Prof. Dr. Nula Katharina Frei und 
Dr. Aliénor Nina Burghartz in unserer Schreibretraite in Zinal, mit Heike 
Scholten über Mittag, mit Mariana Dias Simpson über WhatsApp, mit Stefan 
Honegger-Läubli am Telefon von Vals aus und mit Nadine Masshardt im Bun-
deshaus. In meine Arbeit eingeflossen sind auch viele der aus der Zusammen
arbeit mit Prof. Dr. Joost Pauwelyn, Prof. Dr. Rika Koch, Prof. Dr. Elisabeth 
Bürgi Bonanomi und Prof. Dr. Daniel Dedeyan gewonnenen Erkenntnisse.

Meinem Mann, Philip Sieber-Gasser, danke ich von Herzen dafür, dass er 
sich in diesen für uns auch aus anderen Gründen durchaus anspruchsvollen Jah-
ren immer die Zeit nahm, meine Entwürfe zu diskutieren und zu lesen. 

Danke, Christa Sieber, fürs Korrekturlesen und danke allen, die zugehört, 
mitgefiebert, angespornt, gekocht oder unsere Kinder betreut haben – ganz be-
sonders Christa Sieber, Armin Sieber, Camille Gasser, Adrian Gasser, Nataliia 
Popyk, und Marion Panizzon.

Dieses Buch läge nicht in dieser Form vor ohne die sorgfältigen Kommentare 
zu einem Entwurf von em. Prof. Dr. Thomas Cottier und ohne das liebevolle, 
aber auch unerbittliche Coaching im Umgang mit den eingangs erwähnten Ziel-
konflikten durch Suna Yamaner. Ihnen beiden gebührt mein allergrösster Dank.
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Einleitung

Nicht erst seit der COVID-19 Pandemie – aber seither erst recht – steckt die 
demokratische Staatsform weltweit in der Krise. Bisweilen mag gar der Ein-
druck entstehen, dass autoritäre Staatsformen besser und schneller in der Lage 
sind, auf Unvorhergesehenes zu reagieren und den gegenwärtigen Herausfor
derungen, wie der Globalisierung, der Digitalisierung und der Klimakrise, zu 
begegnen.1 Etablierte Demokratien hingegen sehen sich damit konfrontiert, 
dass die – oftmals diffuse – Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler mit 
dem demokratischen Staatshandeln gar zu Gewaltbereitschaft führt.2 So zuletzt 
in Grossbritannien3, Frankreich4, den USA5 oder in Brasilien6.

Sowohl Globalisierung wie auch Digitalisierung führen zwar weltweit zu 
mehr Wohlstand, schaffen aber gleichzeitig auch Verlierer und Gewinner. Wäh-
rend sich die Geschwindigkeit und das Ausmass der Globalisierung und der 
Digitalisierung naturgemäss nur beschränkt rechtlich steuern lassen, liegt hin-
gegen der Umgang mit Verlierern und Gewinnern dieser Entwicklungen grund-
sätzlich im Wirkungsfeld nationaler und internationaler rechtlicher Steuerung. 
Dies nicht nur im Hinblick künftiger Entwicklungen, sondern auch in der Re-
trospektive. So mag der verfassungsrechtliche Rahmen mitunter Mitverantwor-
tung tragen für die gegenwärtigen institutionellen Herausforderungen der de-
mokratischen Staatsform: fundamentale Umwälzungen in den Umständen ver-
langen nach einer Anpassung der zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen. Wird 
das Recht nicht dem Wandel angepasst, verliert es an Steuerungskraft, Sinn
haftigkeit und letztlich an Legitimität. Der oft starre verfassungsrechtliche 
Rahmen demokratischer Institutionen mag in dieser Hinsicht zu seiner eigenen 
Schwächung beigetragen haben.

1  Siehe z. B. Kleinfeld, Carnegie Endowment for International Peace, Kommentar, 31.  März 
2020.

2  Siehe auch Brooks, The Trust Factor: Essays on the Current Crisis and Hope for the Fu-
ture, 2022.

3  Siehe z. B. Marshall/Drieschova, New Perspectives 2018, 89.
4  Siehe z. B. Michael, Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand der Gelben Westen, 2019.
5  Siehe z. B. Stewart, Daedalus 2022, 234.
6  Siehe z. B. The Economist, A copycat insurrection in Brazil, and its troubling aftermath, 

12.  Januar 2023: https://www.economist.com/the-americas/2023/01/12/a-copycat-insurrec 
tion-in-brazil-and-its-troubling-aftermath (zuletzt besucht am 29.  August 2025).

https://www.economist.com/the-americas/2023/01/12/a-copycat-insurrection-in-brazil-and-its-troubling-aftermath
https://www.economist.com/the-americas/2023/01/12/a-copycat-insurrection-in-brazil-and-its-troubling-aftermath
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Die Kunst in der Anpassung des Rechts ist es, im unvermeidbaren Wandel – 
auch der Verfassung – über die Auslegung den „sittlichen“ Kern oder das „Ge-
wissen“ des Rechts zu erhalten.7 Dies bedingt Klarheit einerseits über den spe-
zifischen Bedarf an Anpassung, aber anderseits auch über den zu erhaltenden 
sittlichen Kern des betroffenen Rechts. Geht der Regulierungsbedarf über den 
Kern des bestehenden Rechts hinaus, kann der Anpassungsbedarf nicht allein 
über die Auslegung erfüllt werden und bedingt eine Revision. In Bezug auf die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen der demokratischen Staatsform liegt dem-
nach der Schlüssel zur Stabilität der demokratischen Institutionen in den Gren-
zen der Anpassung an die Globalisierung und Digitalisierung über die Aus
legung: kann über die Auslegung allein der Kern der demokratischen Institu
tionen nicht geschützt werden, müssen die demokratischen Institutionen auf 
Gesetzes- oder Verfassungsebene revidiert werden, im Interesse des Erhalts der 
Staatsordnung. Dass dies in der Praxis weltweit nur in beschränktem Umfang 
überhaupt versucht wird, ist bekannt. Die Gründe dafür liegen mutmasslich 
auch in der mangelnden präzisen Kenntnis der Natur der institutionellen Her-
ausforderung und des konkreten Anpassungsbedarfs.

Am Beispiel der Schweiz untersucht die vorliegende Arbeit die Spannung 
zwischen praktischem Anpassungsdruck und verfassungsrechtlicher Pflicht 
zum Erhalt der Staatsordnung. Gerade die Besonderheiten der schweizerischen 
Demokratie mit den ausgeprägten direktdemokratischen Mitspracherechten, 
den diversen Instrumenten zur Teilrevision der Bundesverfassung und dem 
rechtlich wie auch kulturell stark verankerten Konkordanzprinzip müssten 
grundsätzlich die Vereinbarkeit von Globalisierung und Demokratie erlauben: 
die schweizerische Staatsform verlangt institutionell nach Einbindung der ge-
samten Gesellschaft in den politischen Entscheidfindungsprozess und verhin-
dert damit, dass Politik über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg 
gemacht wird. Dies dient nicht nur der demokratischen Legitimation des an-
wendbaren Rechts, sondern auch dem verfassungsrechtlichen Ausgleich zwi-
schen Anpassungsdruck und Staatsordnung.

Gleichzeitig ist der Anpassungsdruck in der Schweiz ausgesprochen gross: 
die Praxis der Europäisierung und der Internationalisierung des schweizeri-
schen Rechts hat sich über Jahre hinweg etabliert, ohne jedoch über die ent
sprechenden Rechtsgrundlagen zu verfügen. Über die Europäisierung und In-
ternationalisierung des Rechts wurden somit Tatsachen geschaffen, welche nur 
verbunden mit ungewissen politischen und wirtschaftlichen Kosten wieder 
rückgängig zu machen sind – und das Gleichgewicht zwischen den Staatsge
walten in der Schweiz empfindlich treffen. Entsprechend nimmt auch in der 
Schweiz die Polarisierung zu und können wesentliche Entscheide nicht mehr 
oder nur noch erschwert über den vorgesehenen politischen Weg gefällt wer-

7  von der Heydte, ARSP 1951, 461 (474 f.).
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den.8 Diese Teilblockade des politischen Prozesses führt je länger, je mehr zu 
einem Vertrauensverlust in die staatlichen und demokratischen Institutionen 
und destabilisiert damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz.9 

Die teilweise Dysfunktionalität des politischen Rahmens der Demokratie in 
der Schweiz deutet darauf hin, dass der Anpassungsbedarf der schweizerischen 
Institutionen an die Globalisierung und Digitalisierung grösser ist in der Praxis, 
als dies der geltende Rechtsrahmen erlaubt. Dabei bleibt unklar, inwiefern der 
Anpassungsbedarf über die Auslegung erfüllt werden könnte – oder aber eben 
eine Gesetzes- oder Verfassungsrevision verlangt. Aufgrund der eingeschränk-
ten Verfassungsgerichtsbarkeit kommt im spezifisch schweizerischen Kontext 
der Politik und den Rechtswissenschaften in der Auslegung der Verfassungs-
grundlagen eine besondere Bedeutung zu. Die vorliegende rechtswissenschaft
liche Arbeit leistet in diesem Sinne einen Beitrag zu mehr Klarheit in Bezug auf 
den spezifischen Bedarf an Anpassung der demokratischen Institutionen der 
Schweiz an die Globalisierung und Digitalisierung. Sie setzt dabei am Kern an – 
den Rechtsetzungsverfahren auf Bundesebene – und damit bei den Grundfesten 
der schweizerischen Demokratie. Diese haben sich nämlich erstaunlich wenig 
gewandelt im Verlaufe der Zeit und es bleibt unklar, inwiefern die durchaus star-
ren Grundfesten der schweizerischen Demokratie weiterhin genügend Stabilität 
versprechen im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung.10

I. Rechtskontext

Die schweizerische Bundesverfassung wurde erst zweimal einer Totalrevision 
unterzogen, zuletzt 1999. Rund drei Jahrzehnte hat das Ringen um eine moder-
nisierte Verfassung damals gedauert, mit dem Ergebnis, dass auf substanzielle 
inhaltliche Neuerungen verzichtet wurde und die Grundzüge der schweizeri-
schen Staatsform somit weiterhin im Wesentlichen auf der ersten totalrevidier-
ten Bundesverfassung von 1874 basieren. Dies entsprach grundsätzlich ganz 
dem ursprünglichen Bundesbeschluss von 1987 über die Totalrevision der Bun-
desverfassung, welcher als inhaltliche Vorgabe festhielt:11

„das geltende geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht nachführen, es ver-
ständlich darstellen, systematisch ordnen sowie Dichte und Sprache vereinheitlichen“

8  Dies liegt vor allem daran, dass in der Schweiz besonders viele Menschen negative Ge-
fühle gegenüber politischen Parteien hegen, die sie nicht wählen (affektive Polarisierung) und 
gleichzeitig die Positionen der Schweizer Parteien im europäischen Vergleich besonders weit 
auseinander liegen. Siehe auch Scherrer, Pro Futuris, Blog, 30.  März 2022.

9  Vgl. auch Kübler, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht 
der Schweiz, 2020, 317 (330 f.).

10  Vgl. dazu auch Gumbrecht/Scheu, Zukunft des Staates, 2021; Raustiala, Chicago Jour-
nal of International Law 2000, 401 (417).

11  Art.  3 des Bundesbeschlusses, BBl 1987 II 963.
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Mit der Ablehnung des Beitritts zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
1992 war allerdings nicht mehr nur eine Nachführung der Bundesverfassung 
verlangt, sondern auch die Stärkung der Handlungsfähigkeit und der Institu
tionen der Schweiz angesichts der Entwicklungen in Europa.12 So entstand das 
Konzept der „Verfassungsreform in Etappen“13: Aufbauend auf der Nachfüh-
rung der Bundesverfassung sollten schrittweise weiterführende Reformen um-
gesetzt werden. Insbesondere zwei Reformpakete in den Bereichen der Volks-
rechte und der Justiz wurden als prioritär erachtet.14 Weitere Reformen in den 
Bereichen Föderalismus, Staatsleitung und Bildung sollten später folgen.15

In Bezug auf die Nachführung der Bundesverfassung wurde bewusst darauf 
verzichtet, umstrittene Aspekte neu zu regeln. So fehlt prominent jeder Verweis 
auf die Rolle der Schweiz in Europa.16 Dennoch wurde die Bundesverfassung 
nicht nur nachgeführt, sondern mit einzelnen unumstrittenen Neuerungen er-
gänzt. So wurden die Staatsziele um die nachhaltige Entwicklung und die dau-
erhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen erweitert und die Rolle 
der Bundesversammlung in der Aussenpolitik wurde gestärkt.17

In Bezug auf die Volksrechte identifizierte der Bundesrat im 1997 bestehen-
den Rechtsrahmen im Hinblick auf das Reformpaket folgende Mängel: das Feh-
len einer Gesetzesinitiative, die geringere demokratische Legitimierung in der 
Aussenpolitik, die Gefahr widersprüchlicher Entscheide in der Aussenpolitik, 
sowie, dass über ein Gesetz nur als Ganzes abgestimmt werden kann.18 Ziel der 
vorgeschlagenen Reform war es, die Funktionsfähigkeit der direkten Demo
kratie über eine punktuelle, zukunftsorientierte Umgestaltung für die Zukunft 
zu sichern. Im Zentrum stand dabei die Gewährleistung der direkt-demokra
tischen Mitsprache bei Grundsatzentscheiden,19 sowie die Stärkung der direkt-
demokratischen Mitsprachemöglichkeiten in der Aussenpolitik.20 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene umfassende Reform fand allerdings keine 
Mehrheit in der Bundesversammlung. In reduzierter Form trat schliesslich 2003 
die von der Bundesversammlung erarbeitete Änderung der Volksrechte in 
Kraft.21 Geblieben ist davon vor allem das erweiterte (fakultative) Staatsver-

12  Vgl. z. B. Biaggini, in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 2015, 96 (103).
13  Vgl. dazu z. B. Bundesrat, Neue Bundesverfassung am 1.  Januar in Kraft – Erste Etappe 

der Reform abgeschlossen – weitere folgen, Medienmitteilung, 27.  Dezember 1999.
14  Vgl. BBl 1997 I 436 ff., 487 ff.; Koller, Aus der Werkstatt eines Bundesrates, 2014, 155 ff.
15  Siehe auch Häfelin/Haller/Keller/Turnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2016, 

20 f.
16  Siehe auch SGK BV-Ziegler, Bundesverfassung und Völkerrecht, 49; Cottier et al., Die 

Rechtsbeziehungen der Schweiz und der Europäischen Union, 2014, 70.
17  Siehe z. B. Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte, 2007, 195 f.; BSK BV-

Belser, Einleitung, Rz.  23; OFK BV-Biaggini, 63 ff.
18  BBl 1997 I 439 f.
19  BBl 1997 I 441.
20  BBl 1997 I 442.
21  Vgl. BBl 2002 6485 ff.
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tragsreferendum (Ausdehnung auf internationale Verträge, die wichtige rechts-
etzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bun-
desgesetzen verlangt), denn die mit der Änderung 2003 eingeführte allgemeine 
Volksinitiative wurde nie umgesetzt und 2009 wieder aufgehoben.22 

Im Wesentlichen entsprechen die heute geltenden Volksrechte auf Bundes-
ebene somit weiterhin den Ende des 19.  Jahrhunderts errungenen Instrumenten: 
dem Gesetzes- und Verfassungsreferendum und der Volksinitiative auf Total- 
und Teilrevision der Bundesverfassung. Ergänzt werden sie mit dem Staatsver-
tragsreferendum, welches 1921 erstmals eingeführt und seither zweimal erwei-
tert wurde.23 Zahlreiche nachfolgende Bemühungen um eine Modernisierung 
der Volksrechte scheiterten bisher entweder in der Bundesversammlung oder in 
der Volksabstimmung, wobei weiterführender Reformbedarf allgemein aner-
kannt bleibt.24

Mit der Reform der Volksrechte verbunden ist auch die 1997 angekündigte 
Reform der Staatsleitung. Diese beschränkt sich bisher im Wesentlichen auf  
die Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmungen im Parlamentsgesetz von 
2003.25 Auch in dieser Hinsicht bleibt der Reformbedarf anerkannt, was sich 
auch darin äussert, dass sich auf Bundesebene verschiedene staatsleitungsrele-
vante Rechtsetzungsprojekte in Vor- oder Ausarbeitung befinden.26

22  Vgl. Biaggini, in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 2015, 96 (104); BBl 2008 
2908.

23  Vgl. dazu Schmid, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht 
der Schweiz, 2020, 287 ff.; Glaser, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfas-
sungsrecht der Schweiz, 2020, 461 ff. Das fakultative Staatsvertragsreferendum wurde 1921 
für unbefristete und unkündbare Staatsverträge eingeführt, 1977 mit dem obligatorischen 
Staatsvertragsreferendum beim Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit und zu 
supranationalen Gemeinschaften ergänzt und schliesslich 2003 mit dem fakultativen Staats-
vertragsreferendum für wichtige rechtssetzende Staatsverträge erweitert. Siehe Degen, Histo-
risches Lexikon der Schweiz HLS, 2011. 

24  Glaser, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, 
2020, 461 (484 ff.).

25  Vgl. Ehrenzeller, LeGes 2003, 21. Siehe auch zu den diversen von der Bundesversamm-
lung abgelehnten Reformvorschlägen des Bundesrats, Bundesamt für Justiz, Abgeschlossene 
Rechtsetzungsprojekte, Regierungsreform: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetz 
gebung/archiv.html (zuletzt besucht am 29.  August 2025).

26  Vgl. dazu Information und Konsultation im Bereich Aussenpolitik. Einheitliche und 
systematische Verwaltungsverfahren, Motion 22.4264, Andrea Caroni, 28.  Oktober 2022; In-
formation und Konsultation im Bereich Aussenpolitik. Einheitliche und systematische Ver-
waltungsverfahren, Motion 22.4260, Fabian Molina und Yves Nidegger, 18.  Oktober 2022. 
Überwiesen an den Bundesrat am 16.  März 2023; Mitwirkungsrechte des Parlamentes in der 
Aussenpolitik, Parlamentarische Initiative 22.482, Aussenpolitische Kommission NR, 
18.  Oktober 2022; Bundesrat, Konsultation und Mitwirkung des Parlaments im Bereich von 
Soft Law, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 18.4104, Aussenpolitische 
Kommission SR, 12.  November 2018, vom 26.  Juni 2019; Mitwirkung des Parlamentes im Be-
reich von Soft Law, Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle zuhanden der Aus-
senpolitischen Kommissionen von National- und Ständerat, vom 1.  Dezember 2021, BBl 2022 
365; Revision des Aussenwirtschaftsgesetzes, Parlamentarische Initiative 23.426, Aussenpoli-

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/archiv.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/archiv.html
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Dringender Reformbedarf wurde auch in Bezug auf die Justiz identifiziert. 
So sah der Bundesrat insbesondere Handlungsbedarf in Bezug auf die Entlas-
tung des Bundesgerichts, Lücken im Rechtsschutz, Entlastung des Bundesrats 
von Justizaufgaben, sowie Lücken in der Normenkontrolle.27 Unter anderem 
schlug der Bundesrat eine Ausdehnung der Verfassungsgerichtsbarkeit vor, wel-
che die konkrete Normenkontrolle von Bundesgesetzen eingeführt hätte.28 Sie 
wurde abgelehnt,29 ebenso wie weitere darauffolgende Versuche einer Ausdeh-
nung oder Anpassung der bestehenden eingeschränkten Verfassungsgerichts-
barkeit nach Art.  190 BV. 

Dass Reformbemühungen bisher scheiterten, liegt insbesondere daran, dass 
die Einführung einer erweiterten Verfassungsgerichtsbarkeit zu einem Macht-
verlust der Bundesversammlung führen würde. Entsprechend ist kaum damit 
zu rechnen, dass sich in absehbarer Zukunft etwas Wesentliches an der ein
geschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz ändert.30 Folglich ent-
zieht sich in der Schweiz bis auf Weiteres das auswärtige Staatshandeln – und 
damit verbunden der Grossteil der Internationalisierung des Rechts – der ge-
richtlichen Kontrolle.31 

Deshalb entspricht die Oberaufsicht über das Staatshandeln einer gerne un-
terschätzten Kernaufgabe der Bundesversammlung, in Ergänzung zur Kontroll
funktion der direktdemokratischen Instrumente. Aus praktischen, aber auch 
aus rechtlichen Gründen hält sich die Kontrolle der Verfassungsmässigkeit des 
Staatshandelns durch die Bundesversammlung und die Bevölkerung allerdings 
in engen Grenzen.32 Entsprechend kommt im spezifisch schweizerischen Rechts
kontext in Bezug auf die Kontrolle des Staatshandelns auf Bundesebene auch 
den Rechtswissenschaften eine kritische Rolle zu: Die rechtswissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Vereinbarkeit des Staatshandelns mit dem gelten-
den Recht leistet im politischen Diskurs – und im Interesse der Rechtsstaatlich-
keit – einen wesentlichen Beitrag zur Überbrückung der fehlenden Verfassungs-
gerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich in dieser Tradition auf die beiden 
Fragen, inwiefern das Staatshandeln im Rahmen der auswärtigen Angelegen-

tische Kommission NR, 20.  März 2023; Stellungnahme des Bundesrates vom 29.  November 
2023, Revision des Aussenwirtschaftsgesetzes, Postulat 23.4320, Brigitte Crottaz und Ger-
hard Pfister, 16.  Oktober 2023. Überwiesen an den Bundesrat am 12.  Dezember 2023.

27  BBl 1997 I 448 ff.
28  Vgl. Griffel, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der 

Schweiz, 2020, 1073 (1087).
29  Siehe auch BSK BV-Belser, Einleitung, Rz.  24.
30  So auch Reich, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der 

Schweiz, 2020, 352.
31  Altwicker, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der 

Schweiz, 2020, 1989 (2000 f.).
32  Altwicker, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der 

Schweiz, 2020, 1989 (2002 f.).
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heiten – mit Blick auf die Internationalisierung des Rechts in der Schweiz – ver-
einbar ist mit den geltenden Rechtsgrundlagen und Handlungsbedarf besteht in 
Bezug auf die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen 
Legitimation in der Internationalisierung des Rechts. Von Interesse ist dabei 
nicht nur die Auslegung der einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfas-
sung und der darauf aufbauenden Bundesgesetze und -verordnungen,33 sondern 
auch deren Umsetzung in der Praxis. Handlungsbedarf mag demzufolge in 
zweierlei Hinsicht bestehen: 1) bei Unvereinbarkeit der Praxis mit dem gelten-
den Recht, und 2) bei wesentlichen Lücken im geltenden Rechtsrahmen.

II. Forschungsgegenstand

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit liegt in der Feststellung, dass sich die Recht-
setzung in der Schweiz von der rein innenpolitischen zur mehrheitlich grenz-
überschreitenden Ebene verlagert hat. Im Zentrum dieser Verlagerung steht das 
öffentliche Wirtschaftsrecht, bzw. die Globalisierung der Wirtschaft und der 
Gesellschaft in der Schweiz. Daraus resultiert eine Spannung zwischen der In-
ternationalisierung des Rechts in der Schweiz und die auf rein nationale Recht-
schöpfung ausgelegten schweizerischen Rechtsetzungsverfahren. Die Frage 
stellt sich daher, ob Anpassungsbedarf besteht angesichts der mit der Interna
tionalisierung des Rechts einhergehenden und im Vergleich zu 1999 stark ver
änderten Ausgangslage.

Wichtig ist es vorweg klarzustellen, dass diese Arbeit im Grundsatz davon 
ausgeht, dass die Internationalisierung des Rechts mit der schweizerischen 
halbdirekten Demokratie vereinbar ist.34 Diese Arbeit befasst sich demnach 
nicht mit der Grundsatzfrage, ob Staatssouveränität und Demokratie überhaupt 
Bestand haben können in einer globalisierten Welt. 

1. Verwandte Literatur

Die Problematik des hier beschriebenen Wandels im schweizerischen Gewal-
tengefüge ist bekannt. So befasst sich auch bereits bestehende Literatur mit 
verschiedenen Aspekten der Rechtsetzung im Rahmen der Internationalisie-
rung des Rechts in der Schweiz. Neben diversen Beiträgen zu Teilaspekten der 

33  Neben dem internationalisierten Bundesrecht und weiteren, insbesondere das Bundes-
gesetz über die Bundesversammlung (ParlG) vom 13.  Dezember 2002, SR  171.10, das Regie-
rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) vom 21.  März 1997, SR  172.010 und die 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV) vom 28.  November 1998, 
SR  172.010.1.

34  Vgl. auch Bernauer, Staaten im Weltmarkt, 2000; Fetz, in: Daellenbach/Ringger/Zwicky 
(Hrsg.) Reclaim Democracy, 2019, 35 ff.
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Rechtsproblematik,35 baut die vorliegende Arbeit insbesondere auf folgende Li-
teratur auf:

Eng verwandt mit der vorliegenden Arbeit ist insbesondere die Habilitation 
von Diggelmann, die sich mit den grundsätzlichen Auswirkungen der Interna-
tionalisierung der Politik auf den liberalen Verfassungsstaat beschäftigte.36 Die 
vorliegende Arbeit greift teilweise den Faden da auf, wo Diggelmann 2005 auf-
gehört hat und vertieft und präzisiert den von Diggelmann beschriebenen tief-
greifenden Veränderungsprozess. Während Diggelmann in der Internationali-
sierung des Rechts noch keine grundlegende Herausforderung für die schwei-
zerische Staatsform erkannte, untersucht die vorliegende Arbeit ebendies und 
belegt, dass die Internationalisierung des Rechts seit 2005 zu einer wesentlichen 
Machtverschiebung zwischen den Staatsgewalten geführt hat und sich auch die 
Praxis zunehmend von den geltenden Rechtsgrundlagen entfernt. Damit identi-
fiziert die vorliegende Arbeit 20  Jahre nach Erscheinen der Habilitation von 
Diggelmann eine grundlegende Herausforderung für die schweizerische Staats-
form in der Internationalisierung der Politik bzw. vorliegend und damit ver-
bunden des Rechts.

Die hier untersuchte grundlegende Herausforderung für die schweizerische 
Staatsform, ausgehend von der Internationalisierung des Rechts, hängt selbst
erklärend mit dem regulatorischen Mehrebenensystem zusammen. Dieses ent-
stand vordergründig im Rahmen der Internationalisierung des öffentlichen 
Wirtschaftsrechts und wurde von Cottier für die Schweiz beschrieben.37 Wie 
nachfolgend empirisch aufgezeigt, geht die Internationalisierung des Rechts in 
der Schweiz vor allem vom im öffentlichen Wirtschaftsrecht etablierten regula-
torischen Mehrebenensystem aus. Darauf aufbauend interessiert hier in Bezug 
auf die Überbrückung der eingeschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit die Ver-

35  Zu Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, siehe auch Mathis, Nachhaltige Ent-
wicklung und Generationengerechtigkeit, 2017; Glaser, Nachhaltige Entwicklung und De-
mokratie, 2006. Zum „autonomen Nachvollzug“, siehe auch Sethe, in: Kohte/Absenger 
(Hrsg.), Menschenrechte und Solidarität im internationalen Diskurs, 2015, 345 ff.; Steiner, in: 
Widmer (Hrsg.), Datenschutz: Rechtliche Schnittstellen, 2023, 51. Zur Internationalisierung 
des Rechts in der Schweiz, siehe auch Hirschi/Serdült/Widmer, Swiss Political Science Review 
1999, 31; Kägi-Diener, in: Meier-Schatz/Schweizer (Hrsg.), Recht und Internationalisierung, 
2000, 23 ff.; Kaufmann, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht 
der Schweiz, 2020, 936 ff.; Linder, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 2009, 
209. Zur Rolle des Wirtschaftsrechts, siehe auch Kunz, recht 2012, 37; Koller, ZSR  2000, 313. 
Zu Internationalisierung und direktdemokratischer Mitsprache, siehe auch Belser, in: Alber/
Zwilling (Hrsg.), Von Government zu Governance, 2021, 127 ff.; Blatter, in: Diggelmann/
Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, 2020, 445; Zimmer, Wer hat 
Angst vor Willhelm Tell?, 2020.

36  Diggelmann, Der liberale Verfassungsstaat und die Internationalisierung der Politik, 
2005.

37  Z. B. Cottier, SRIEL 2019, 203; Cottier, ZSR  2015, 325; Cottier‚ in: Joerges/Petersmann 
(Hrsg.), Constitutionalism, Multilevel Governance and International Economic Law, 2011, 
495 ff.; Cottier, Indiana Journal of Global Legal Studies 2009, 647.
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einbarkeit des Mehrebenensystems mit der Bundesverfassung. Inwiefern erfüllt 
die schweizerische Bundesverfassung eine Scharnierfunktion im Mehrebenen-
system? Was ist der mit dem Mehrebenensystem verbundene tatsächliche Um-
fang der Machtverschiebung im Rechtsetzungsverfahren auf Bundesebene? Es 
kommt dabei selbstverständlich auch darauf an, wie die mit der Internationa
lisierung des Rechts verbundenen völkerrechtlichen Verpflichtungen konkret 
ausgestaltet sind. Hier sind Ansätze zur Demokratisierung des Mehrebenen-
systems insbesondere mit Blick auf die internationale Ebene von Interesse. Vor-
liegend liegt der Fokus allerdings nicht auf dem Mehrebenensystem, sondern 
aufgrund der Fragestellung ausschliesslich auf der Bundesebene.

Die mit dem regulatorischen Mehrebenensystem im öffentlichen Wirt-
schaftsrecht verbundene Internationalisierung des Rechts in der Schweiz ist 
hauptsächlich auf die Teilintegration der Schweiz in den europäischen Binnen-
markt zurückzuführen. Die damit einhergehende Europäisierung des Rechts in 
der Schweiz und was diese für die schweizerische Staatsform bedeutet, findet 
sich in Werken von Oesch.38 Die vorliegende Arbeit geht über die Europäisie-
rung des Rechts in der Schweiz hinaus, in dem sie zusätzlich zur europäischen 
Integration der Schweiz auch die Integration der Schweiz in den globalen Markt 
berücksichtigt. Im Wesentlichen baut sie somit auf den Werken von Oesch auf 
und erweitert diese mit einer globalen Perspektive in denselben Fragestellun-
gen, wie von Oesch im Rahmen der Europäisierung behandelt werden.

Schliesslich befassen sich Petrig und Lanz ganz konkret mit den Auswirkun-
gen der Internationalisierung des Rechts auf die demokratische Mitwirkung 
und die Rolle der Legislative im Rechtsetzungsprozess.39 Sie untersuchen damit 
einen Teilaspekt der mit der Internationalisierung des Rechts in der Schweiz 
verbundenen Machtverschiebung zwischen den Staatsgewalten. Die Erkennt-
nisse von Petrig und Lanz sind für die vorliegende Analyse und Diskussion der 
Lücken und Inkohärenzen im bestehenden Rechtsrahmen von grosser Bedeu-
tung. Sie bilden Grundlage für de lege ferenda Vorschläge bezogen auf die Le-
gislative und illustrieren gleichzeitig das Ausmass der Machtverschiebung und 
der Unvereinbarkeit der Praxis mit den Rechtsgrundlagen im betreffenden Ein-
zelfall. Darüber hinaus untersucht die vorliegende Arbeit aber auch die Rolle 
der Judikative, des „autonomen Nachvollzugs“ und die Auswirkungen der In-
ternationalisierung des Rechts auf die schweizerische Form der Konkordanz
demokratie insgesamt.

38  Z. B. Oesch, Der EuGH und die Schweiz, 2023; Oesch, Yearbook of European Law 2020, 
602; Oesch, Schweiz – Europäische Union, 2020; Oesch, Working Paper No.  2011/05, NCCR 
Trade Regulation, 2011; Oesch/Campi, Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union, 
2022.

39  Z. B. Lanz, Bundesversammlung und Aussenpolitik, 2020; Petrig, in: Aust/Kleinlein 
(Hrsg.), Encounters between Foreign Relations Law and International Law, 2021, 180 ff.; 
Petrig, ZaöRV 2018, 93; Petrig, ZSR  2017, 339; Petrig, SZIER 2015, 507; Petrig/Sinz, Mitwir-
kung des Parlaments im Bereich von Soft Law, Rechtsgutachten, 29.  November 2021.
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Mit den Auswirkungen der Internationalisierung des Rechts auf die schwei-
zerische Staatsform befasst sich auch politikwissenschaftliche Literatur.40 Er-
kenntnisse aus den Politikwissenschaften insbesondere in Bezug auf die Macht-
verschiebung zwischen den Staatsgewalten, den Einfluss der Internationali
sierung des Rechts auf die schweizerische Konkordanzdemokratie und die 
empirische Erhebung der Internationalisierung des Rechts belegen die Bedeut-
samkeit der vorliegenden rechtswissenschaftlichen Erhebung. Sie identifizieren 
nämlich eine erhebliche Spannung zwischen der Internationalisierung des 
Rechts und den auf rein nationale Rechtsschöpfung ausgelegten schweizeri-
schen Rechtsetzungsverfahren, ohne aber konkret die Rolle des Rechts in der 
Entstehung aber auch Auflösung dieser Spannung zu untersuchen. Diese Lücke 
schliesst die vorliegende Arbeit und legt damit bestenfalls die Grundlage für 
weiterführende politikwissenschaftliche Forschung.

2. Überbrückung der eingeschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit

Die Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist in der Schweiz das Recht 
(Art.  5 Abs.  1 BV). Dies bedeutet, dass sich jegliches staatliche Handeln auf eine 
ausreichende Rechtsgrundlage stützen muss.41 Zum staatlichen Handeln im 
Rahmen der Internationalisierung des Rechts zählt z. B. der Entscheid, Ver-
handlungen über einen völkerrechtlichen Vertrag aufzunehmen, das schweize-
rische Recht ausländischen Bestimmungen anzupassen oder am Entscheid eines 
internationalen Gerichts auszurichten, oder bei der Ratifikation eines völker-
rechtlichen Vertrags auf die Mitsprache der Bundesversammlung zu verzichten. 

Die Rechtsgrundlagen für das staatliche Handeln im Rahmen der Internatio-
nalisierung des Rechts in der Schweiz sind hauptsächlich auf Bundesebene zu 
suchen. Sie finden sich entweder in der Bundesverfassung oder in den darauf 
aufbauenden Bundesgesetzen und -verordnungen. Die Überprüfung, ob sich 
der Staat im Rahmen der Internationalisierung des Rechts an die geltenden 
verfassungsrechtlichen Grundlagen hält, entzieht sich allerdings aufgrund von 
Art.  190 BV der gerichtlichen Kontrolle.42 Entsprechend ist die bisher geschei-
terte Reform der eingeschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz 

40  Siehe z. B. Linder, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 2009, 209; Linder/
Müller, Schweizerische Demokratie, 2017; Jenni, Switzerland’s Differentiated European Inte-
gration, 2016; Vatter, in: Vatter (Hrsg.), Das Parlament in der Schweiz, 2018, 17; Vatter, Das 
politische System der Schweiz, 2020.

41  Uhlmann, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der 
Schweiz, 2020, 1025 (1026). 

42  Auch die Rechtsweggarantie, welche im Rahmen der Justizreform 2000 eingeführt wur-
de  – aufgrund des Entscheids des EGMR 1988 im Fall Belilos zu Art.  6 EMRK (EGMR, 
29.  April 1988, No.  10328/83, Belilos g. Schweiz) – erlaubt keine abstrakte Normenkontrolle. 
Vgl. auch Griffel, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der 
Schweiz, 2020, 1073 (1080 f.).
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